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Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 3. März 2014 (SächsGVBl. S. 146), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 09. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), der §§ 2 und 9 Sächsisches 
Kommunalabgabengesetz (SächsKAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. August 
2004 (SächsGVBl. S. 418, ber. 2005 S. 306), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. Oktober 
2016 (SächsGVBl. S. 504) sowie des Sächsischen Gesetzes zur Förderung von Kindern in 
Tageseinrichtungen (SächsKitaG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Mai 2009 
(SächsGVBl. S. 225), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. April 2015 (SächsGVBl. S. 349) 
hat der Gemeinderat Tirpersdorf in seiner Sitzung am 02.08.2018 folgende Satzung 
beschlossen:  
 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
Diese Satzung gilt für Personensorgeberechtigte, deren Kinder in Kindertageseinrichtungen 
der Gemeinde Tirpersdorf im Sinne von § 1 Abs. 2 – 4 SächsKitaG betreut werden.  
 
 

§ 2 
Pflicht zur Zahlung des Elternbeitrages, weitere Entgelte 

 
(1)  Für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Tirpersdorf 
erhebt die Gemeinde Tirpersdorf Elternbeiträge und weitere Entgelte.  
 
(2)  Die Pflicht zur Zahlung der Elternbeiträge entsteht bei der Aufnahme eines Kindes in 
eine Kindertageseinrichtung mit dem Beginn des Monats, in dem das Kind in die Einrichtung 
aufgenommen wird. Sie endet mit dem Ende des Monats, in dem das Kind letztmalig die 
Kindertageseinrichtung besucht bzw. zum Ende der Kündigungsfrist.  
 
(3)  Die Pflicht zur Zahlung weiterer Entgelte bzw. Elternbeiträge gemäß Absatz 5 der Anlage 
zu § 4  entsteht mit der Inanspruchnahme der Betreuung.  
 
(4)  Krankheit, Kur und Urlaub des betreuten Kindes führen bei laufenden 
Betreuungsverträgen nicht zu einer Minderung bzw. einem Wegfall des Elternbeitrages. 
Gleiches gilt für vorübergehende Betriebsferien und die zeitweise Schließung der 
Kindertageseinrichtung, welche die Dauer von einem Monat nicht überschreiten. 
 
 

§ 3 
Abgabenschuldner 

  
Schuldner des Elternbeitrages und der weiteren Entgelte sind die Personensorgeberechtigten. 
Bei einer Mehrheit von Personensorgeberechtigten haften diese als Gesamtschuldner.  
 
 

§ 4 
Höhe der Elternbeiträge und weiteren Entgelte 

  



 3

(1)  Berechnungsgrundlage für die Elternbeiträge sind die zuletzt bekannt gemachten 
durchschnittlichen Betriebskosten eines Platzes je Einrichtungsart, ohne die Aufwendungen 
für Abschreibungen, Zinsen und Miete.  
 
(2)  Berechnungsgrundlage für die weiteren Entgelte sind bei der Inanspruchnahme 
zusätzlicher Betreuungszeiten innerhalb der Öffnungszeit der Einrichtung die zuletzt bekannt 
gemachten Betriebskosten, im Übrigen die tatsächlich entstehenden Aufwendungen.  
3) Die Höhe der zu entrichtenden Elternbeiträge und der weiteren Entgelte je 
Betreuungsformen und -zeiten sind in der Anlage zu dieser Satzung geregelt.  
 
 

§ 5 
Festsetzung, Fälligkeit und Entrichtung der Elternbeiträge und weiteren Entgelte 

  
(1) Die Höhe des Elternbeitrages und der weiteren Entgelte wird durch Bescheid des 
Verwaltungsverbandes Jägerswald im Auftrag der Gemeinde Tirpersdorf festgesetzt.  
 
(2) Der Elternbeitrag für Kinder in Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Tirpersdorf ist 
jeweils am 1. Werktag eines Monats für den laufenden Monat fällig, frühestens jedoch 14 
Tage nach Bekanntgabe des Abgabebescheides.   
 
(3) Die weiteren Entgelte und der Elternbeitrag für Gastkinder werden am Ende des Monats 
für den abgelaufenen Monat fällig, frühestens jedoch 14 Tage nach Bekanntgabe des 
Abgabebescheides.   
 
 

§ 6 
Inkrafttreten 


